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sache erscheint. Dagegen ist es eigenartig, in welch weitgehendem 
Matze zu voraus der Grotzbesitz von Adel und Stiftern an diesen 
Gewerkschaften beteiligt war. Der Spekulationstrieb, den Grund­
herren von Haus aus fremd, zog in jener Zeit gerade sie mit 
voller Kraft und stärker anscheinend als gleichzeitig das kauf­
männische Kapital, ins Unternehmungswesen hinein. Dies 
seltener durch Erwerbung ^) ganzer Gruben, zumeist, weil es nur 
kleineren Kapitalaufwand forderte, von einzelnen Teilen, bei 
größeren Investitionen aber durch veranteilung an verschiedenen 
Gruben, um ähnlich, wie es bei der kaufmännischen Beteiligung 
an verschiedenen, nebeneinander betriebenen Gelegenheits- 
gesellschaften der Soll war, das Risiko zu verteilen. Die Teile 
betrugen Hälften, viertel, Achtel, Sechzehnte!, auch Drittel, 
Sechstel usw.,- in einzelnen Süllen ging die Zerteilung besonders 
weit. Anders bei den Hütten, an denen wir Adel und Stifter 
gleichfalls veranteilt finden; hier scheinen Hälften oder viertel 
doch mehr nur Ausnahmen gewesen zu sein?), weil der Kapital­
aufwand einerseits ein geringerer, andererseits ein ständigerer war.

Beschränken wir uns auf die Nachrichten über Teil- und hütten- 
besitz aus dem 12. und 13. Jahrhundert, so finden wir von welt­
lichen Herren veranteilt die Ritter v. Mldenstein (1188, 1291)?), 
die Grafen v. Regenstein (1173—1208«) und 1239—1251)°), die 
Gowische °), eine Schwester Reinburch und einen hartward, beide 
wohl von adeliger Abkunft (1181, damals bereits verstorben)?),

i) Stets ist solcher Erwerb als ein rechtsgeschäftlicher zu verstehen. 
Irrtümlich wird im Schrifttum vielfach von der Vergabung (Verleihung) 
von Teilen durch den Kaiser gesprochen.

2) vgl. die Namen im Verzeichnis der Hütten v. 1311, U8. III Nr. 265; 
auch Urk. v. I2S1, 1317, 1321, das. II Nr. 427, III Nr. 4Z2, 560. vie Nach­
richt v. 1317 ergibt als Grund der Teilung Erbrecht.

') S. unten S. 198 Nnm. 5 u. U8. II Nr. 427 (zwei verpachtete Hütten 
der Nitter Konrad v. d. Oike u. Nurchard o. Mldenstein).

«) Lehenregister der Grafen, U8. Gosl. I Nr. 331: in proprietate badet 
quartam partem kosss in Nammesderge, que vooatur 8vveir:egen, bano 
tonent ab so do Ooviseben.

°) vas. Nr. 615: Übertragung der Hütten Gsereskamp bei Goslar.
°) S. Nnm. 4.
h Es handelt sich um Zuwendung von je einem viertel zweier ver­

schiedener Gruben an das Oomstist, UB. I Nr. 301, 5. 324. Nach derselben 
(Duelle hatte ein Lertoldus diaoonus kabrioam argentariam übertragen. 


